
Wald im Baubewilligungsverfahren
Amt für Wald und Natur Kanton Schwyz



Meine Funktion:
 Amt für Wald und Natur (AWN)

Fachbereich Wald
Fachstelle Waldrecht

Die Fachbereiche des Amts für Wald und Natur:
 Natur und Landschaft
 Jagd und Wildtiere
 Naturgefahren
 Wald



Themenüberblick

 Rodung

 Waldabstand

 Bauen im Wald



Rodungen
Dauernde oder vorübergehende Zweckentfremdung von 
Waldboden

 Vollständige Rodungsunterlagen (Unterschriftenliste) 

 Gleichzeitige Publikation der Bau- und 
Rodungsgesuche

 Die Richtlinie Rodungsverfahren ist öffentlich 
und auf der Website des Kantons zu finden.



Waldabstand
 Erschliessungsstrassen sind im Waldabstand zulässig (Art. 67 

Abs. 2 PBG)

 Ausserhalb Bauzone, Orientierung an amtlicher Vermessung

 Die Richtlinie Waldabstand ist öffentlich und auf der Website 

des Kantons zu finden.





Fehlende Begründung für die Unterschreitung des 
Waldabstands
 Informieren
 Kontrolle bei formeller Prüfung



Bauten und Anlagen im Wald

 Wald ist grundsätzlich von Bauten und Anlagen freizuhalten.

 Forstliche Bauten und Anlagen

 Nichtforstliche Kleinbauten und –anlagen

 Rodungen

 Die Richtlinie Bauen im Wald ist öffentlich

und auf der Website des Kantons zu finden 



Zusammenfassung

 Unterschriftenliste im Rodungsgesuch
 Gleichzeitige Publikation von Baugesuch und Rodungsgesuch
 Information und Kontrolle wegen Waldabstand (Begründung)



Richtlinien auf der Website des Kantons


